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Rechtliches

Kundmachungen des Oberkirchenrates A.u.H.B.

194. Geschäftsordnung des Revisionssenates
Der Revisionssenat hat in seiner Vollversammlung am
4. Oktober 2021 nachstehende Geschäftsordnung be-
schlossen:

§ 1
(1) Der Revisionssenat besteht aus einem Präsidenten
oder einer Präsidentin, vier weiteren Mitgliedern (Bei-
sitzer) und sechs Ersatzmitgliedern (Art. 117 Abs. 1
der Kirchenverfassung - KV).
(2) Die Leitung des Revisionssenates steht dem Prä-
sidenten/der Präsidentin zu; er/sie führt den Vorsitz
bei den Sitzungen, den mündlichen Verhandlungen
(§ 45 der Kirchlichen Verfahrensordnung – KVO) und
in der Vollversammlung, im Falle seiner/ihrer Ver-
hinderung sein/ihr Stellvertreter gem. Art. 117 Abs. 1
KV.

§ 2
(1) Der Revisionssenat ist beschlussfähig, wenn der
Präsident/die Präsidentin (im Falle seiner/ihrer Ver-
hinderung sein/ihr Stellvertreter) und vier Stimmfüh-
rer anwesend sind, von denen zwei zum geistlichen
Amt befähigt sein müssen.
(2) Der Revisionssenat fasst seine Entscheidungen mit
einfacher Stimmenmehrheit. Erfolgt die Entscheidung
in einem Verfahren, in dem eine Verhandlung durch-
geführt wurde, dürfen daran nur solche Senatsmitglie-
der teilnehmen, die bei der Verhandlung ununterbro-
chen anwesend waren.
(3) Ist ein Mitglied des Revisionssenates als befangen
anzusehen (§ 20 KVO), so tritt ein Ersatzmitglied an
dessen Stelle.
(4) Die Ablehnung eines Mitgliedes in einer vor dem
Revisionssenat zur Verhandlung gelangenden Ange-
legenheit ist nicht zulässig.

§ 3
(1) Das in Art. 117 Abs. 5 KV geforderte Gelöbnis legt
der Präsident/die Präsidentin vor dem Bischof/der Bi-
schöfin oder dem Landessuperintendenten/der Lan-
dessuperintendentin oder dem Präsidenten/der Präsi-
dentin der Generalsynode ab. Die übrigen Mitglieder
werden vom Präsidenten/von der Präsidentin ange-
lobt. Das Datum der Angelobung ist in einer von der
Kanzlei des Revisionssenates geführten Liste festzu-
halten.
(2) Das Gelöbnis hat folgenden Wortlaut: „Ich gelobe
vor Gott, mich bei meinem Wirken als Mitglied des
Revisionssenats nur von meinem an das Evangelium
gebundenen Gewissen leiten zu lassen und die kirch-
lichen Gesetze zu beachten. Ich will in meinem Amte
dazu beitragen, dass in der Kirche Friede und Ordnung
gewahrt und wiederhergestellt werden.“
(3) Reisekosten und Taggelder richten sich nach den
für die Mitglieder der Synoden aufgestellten Richtsät-
zen und sind durch das Kirchenamt auszuzahlen bzw.
anzuweisen.

§ 4
Der Präsident/die Präsidentin und die übrigen Mit-
glieder und Ersatzmitglieder bilden die Vollversamm-
lung des Revisionssenates. Zur Beschlussfähigkeit ist
die Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglie-
der erforderlich. Die Vollversammlung beschließt mit
einfacher Stimmenmehrheit die Geschäftsordnung
und erstattet Wahlvorschläge (Art. 117 Abs. 3 KV).
Entsprechende Vorlagen sind vom Präsidenten/von
der Präsidentin vorzubereiten.

§ 5
(1) Der Antrag, ein Kirchengesetz oder eine Verfü-
gung mit einstweiliger Geltung als verfassungswidrig
aufzuheben, muss begehren, entweder, dass die be-
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treffende Norm ihrem ganzen Inhalt nach oder dass
bestimmte Stellen als verfassungswidrig aufgehoben
werden. Der Antrag hat die gegen die Verfassungs-
mäßigkeit sprechenden Bedenken im Einzelnen dar-
zulegen.
(2) Gleiche Grundsätze gelten sinngemäß für den An-
trag, Verordnungen und sonstige allgemein verbind-
liche Anordnungen kirchlicher Stellen als gesetzwid-
rig aufzuheben.
(3) Zur Verhandlung über derartige Anträge sind der
Antragsteller und im Fall eines Antrages nach Art. 119
Abs. 1 Z 1 bis 5 KV die betroffenen Organe zu laden.
Diese Organe sind zur Erstattung der nach § 45
Abs. 1 KVO vorgesehenen Gegenäußerung berufen.

§ 6
(1) Beschwerden an den Revisionssenat haben den in
§ 44 KVO näher bezeichneten Inhalt aufzuweisen. Die
Beschwerde hat ferner ein bestimmtes Begehren und
jene Angaben zu enthalten, aus denen hervorgeht, dass
sie rechtzeitig im Sinne des § 43 KVO erhoben worden
ist.
(2) Zur Verhandlung über Beschwerden nach Art. 119
Abs. 1 Z 6 bis 10 KV sind alle Parteien zu laden; als
solche gelten der Beschwerdeführer, die belangte
kirchliche Stelle und die Mitbeteiligten (Personen, de-
ren Rechte durch die Aufhebung des angefochtenen
Bescheides berührt würden). Die Erstattung einer Ge-
genäußerung steht der belangten kirchlichen Stelle
und den Mitbeteiligten zu.

§ 7
(1) Eine Wahlanfechtung nach Art. 119 Abs. 3 KV hat
den begründeten Antrag auf Aufhebung des ganzen
oder eines bestimmten Teiles des Wahlverfahrens zu
enthalten. Dem die Wahl durchführenden Gremium
steht es frei, eine Gegenäußerung zu erstatten und zur
Verhandlung einen Vertreter zu entsenden.
(2) Besteht die in der Wahlanfechtung behauptete
Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens darin, dass eine
nicht wählbare Person für gewählt erklärt oder einer
wählbaren Person die Wählbarkeit zu Unrecht aber-
kannt worden sei, ist auch diese Person zu laden.

§ 8
(1) Wer als Beteiligter eines Verfahrens anzusehen ist,
richtet sich im Übrigen nach § 21 KVO.
(2) Über den Umfang der den Beteiligten zustehenden
Akteneinsicht (§ 23 KVO) entscheidet der Präsident/
die Präsidentin im Einvernehmen mit dem Berichter-
statter.
(3) In Verhandlungsakten kann in der Regel bis zum
dritten Tag vor der Verhandlung Einsicht genommen
werden.
(4) Die Akteneinsicht erfolgt im Kirchenamt während
der für den Parteienverkehr festgesetzten Amtsstun-
den. Soweit dies technisch und organisatorisch mög-
lich ist, kann die Akteneinsicht auch durch Übersen-
dung von Aktenteilen unter Verwendung geeigneter

technischer Kommunikationsmittel erfolgen. Von der
Einsicht ausgeschlossene Aktenteile (§ 23 Abs. 3
KVO) sind zurückzubehalten.

§ 9
(1) Wurde eine in § 43 KVO festgesetzte Frist durch
ein unabwendbares oder unvorhergesehenes Ereignis
versäumt, so kann der Partei die Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand unter sinngemäßer Anwendung von
§ 40 KVO bewilligt werden.
(2) Auf eine Wiederaufnahme des Verfahrens im Falle
des Art. 119 Abs. 3 KV finden die Bestimmungen des
§ 39 KVO sinngemäß Anwendung.

§ 10
(1) Wenn in irgendeiner Lage des Verfahrens offenbar
wird, dass der Beschwerdeführer klaglos gestellt wur-
de, ist nach Einholung seiner Äußerung die Beschwer-
de als gegenstandslos geworden zu erklären und das
Verfahren einzustellen. Entsprechendes gilt, wenn
eine Beschwerde zurückgezogen wird. Diese Einstel-
lung erfolgt ohne Durchführung einer Verhandlung
mit Beschluss, der den Parteien zuzustellen ist. Ein
derartiger Beschluss kann in einem aus drei Mitglie-
dern bestehenden Senat, von denen eines zum geistli-
chen Amt befähigt sein muss, gefasst werden (§ 45
Abs. 6 KVO).
(2) Die in Absatz 1 letzter Satz genannte Senatsbeset-
zung gilt auch für Beschlüsse, mit denen eine Be-
schwerde zurückgewiesen (§ 44 Abs. 8 KVO) oder als
offensichtlich unbegründet abgewiesen wird (§ 44
Abs. 9 KVO) oder mit denen über einen Antrag auf
Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung (§ 43
Abs. 3 KVO) entschieden wird.
(3) Auf Anordnung des Präsidenten/der Präsidentin
kann im Einvernehmen mit den Beisitzern die Bera-
tung und Abstimmung schriftlich oder per E-Mail im
Umlaufweg oder sonst unter Verwendung geeigneter
technischer Kommunikationsmittel erfolgen. Bei
einer Abstimmung im Umlaufweg sind die Erklärun-
gen der Beisitzer der Urschrift der Entscheidung an-
zufügen. Als Tag der Beschlussfassung gilt der Tag,
an welchem die Urschrift der Entscheidung nach Zu-
stimmung der anderen Senatsmitglieder vom Präsi-
denten/von der Präsidentin unterfertigt wird. Dies gilt
auch für Beratungen und Abstimmungen der Vollver-
sammlung.

§ 11
(1) Alle beim Revisionssenat einlangenden Eingaben
werden in einem fortlaufenden Register verzeichnet
und sodann unverzüglich zunächst dem Präsidenten/
der Präsidentin vorgelegt. Eine neu anfallende Rechts-
sache weist der Präsident/die Präsidentin einem der (in
der Regel rechtskundigen) Beisitzer, ausnahmsweise
auch einem Ersatzmitglied als Berichterstatter zu. Die
einem Berichterstatter zugewiesene Rechtssache darf
diesem, abgesehen von dem Fall einer längeren Ver-
hinderung, nur mit seiner Zustimmung wieder abge-
nommen werden.
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(2) Gleichschriften der Eingaben sind im Fall der Ein-
leitung eines Verfahrens den Beteiligten zuzustellen
(§ 45 Abs. 1 KVO).

§ 12
(1) Erledigungen bloß prozessleitender Natur im Vor-
verfahren sowie Verfügungen, die lediglich zur Vor-
bereitung der Verhandlung dienen, werden vom Be-
richterstatter nach Rücksprache mit dem Präsidenten/
der Präsidentin ohne Einholung eines Senatsbeschlus-
ses getroffen. In diesem Rahmen kann der Berichter-
statter auch die Vernehmung von Beteiligten, Zeugen,
Sachverständigen und Auskunftspersonen vornehmen
oder vornehmen lassen sowie Auskünfte von Behör-
den und kirchlichen Stellen einholen. Die Anordnun-
gen sind im Namen des Revisionssenates auszuferti-
gen. Auch kann der Berichterstatter oder der Revisi-
onssenat die Beschwerde mit dem Beschwerdeführer
außerhalb einer mündlichen Verhandlung informativ
erörtern.
(2) Der Revisionssenat hat, soweit er dies in einem
Verfahren für erforderlich hält, eine mündliche Ver-
handlung durchzuführen. Diese ist vom Präsidenten/
von der Präsidentin anzuberaumen. Die Verständi-
gung hiervon soll den Beteiligten möglichst 14 Tage
vor dem Verhandlungstermin zukommen. Verhand-
lungen finden in der Regel am Sitz des Kirchenamtes
statt, ausnahmsweise auch an einem anderen Ort.
(3) Zu jeder Verhandlung sind der Antragsteller, die
Gegenpartei und etwa sonstige Beteiligte zu laden. Hat
ein Beteiligter jemanden mit seiner Vertretung beauf-
tragt, so ist die Ladung zur Verhandlung in der Regel
diesem zuzustellen, doch kann das persönliche Er-
scheinen einer Partei verlangt werden.
(4) Das Ausbleiben von Parteien steht der Verhand-
lung und Entscheidung nicht entgegen.
(5) Nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung
werden die Akten an den Berichterstatter zurückge-
leitet. Dieser hat einen Bericht auszuarbeiten und die-
sen mit den Akten dem Präsidenten/der Präsidentin
vorzulegen, der/die ihn bei den übrigen Senatsmitglie-
dern in Umlauf setzt. Bis zur Beratung steht es jedem
Senatsmitglied frei, zum Bericht eine schriftliche
Äußerung abzugeben.
(6) Der Zeitpunkt einer Verhandlung oder Sitzung ist
in der Regel so anzuberaumen, dass den übrigen Se-
natsmitgliedern für das Studium des Berichtes mög-
lichst zwei Wochen zur Verfügung steht.
(7) Von den Beteiligten eingelangte Gegenäußerun-
gen hat der Berichterstatter dem Beschwerdeführer
(Antragsteller) zukommen zu lassen.

§ 13
(1) Der Berichterstatter hat die in den schriftlichen
Eingaben enthaltenen Rechtsausführungen nur zu ver-
lesen, wenn die Eingabe von einer Partei stammt, die
zur Verhandlung nicht erschienen ist oder wenn eine
der erschienenen Parteien die Verlesung verlangt.
Nach dem Berichterstatter erhalten der Beschwerde-

führer (Antragsteller), sodann die Gegenpartei und
sonstige Mitbeteiligte das Wort. Nach Erfordernis sind
die Parteien in der gleichen Ordnung zu weiteren
Äußerungen zuzulassen. Das Schlusswort gebührt
dem Antragsteller.
(2) Die Verhandlungen vor dem Revisionssenat sind
nicht öffentlich (§ 45 Abs. 7 KVO), doch kann jede
Partei verlangen, dass auf ihre Kosten der Verhand-
lung drei Personen ihres Vertrauens, die der Evange-
lischen Kirche A.B. in Österreich oder der Evangeli-
schen Kirche H.B. in Österreich angehören, beiwoh-
nen.
(3) Eine Verlegung oder Vertagung der Verhandlung
kann aus wichtigen Gründen angeordnet werden. Die-
se Anordnung trifft bei versammeltem Senat dieser,
sonst der Präsident/die Präsidentin.

§ 14
(1) Die Beratung des Revisionssenates beginnt mit
dem Antrag des Berichterstatters.
(2) Zeigt sich bei der Beratung, dass auf Tatsachen
Bezug genommen werden soll, die bei der Verhand-
lung nicht vorgekommen sind, so ist die Verhandlung
zur Vornahme der erforderlichen Feststellungen wie-
der zu eröffnen.
(3) Erfolgt die Verkündung der Entscheidung nach der
Beratung noch in der Verhandlung, ist dies in der Ver-
handlungsniederschrift festzuhalten.
(4) Die Ausfertigung der Entscheidung hat neben dem
Spruch die Entscheidungsgründe zu enthalten, in die
auch das Vorbringen, der zu Grunde gelegte Sachver-
halt und die rechtliche Beurteilung aufzunehmen ist.

§ 15
Entscheidungen über Angelegenheiten nach Art. 119
Abs. 1 Z 1 bis Z 5 KV haben auch die Verpflichtung
zu enthalten, sie kundzumachen. Neben der Kundma-
chung im Amtsblatt für die Evangelische Kirche
A.u.H.B. in Österreich kann auch eine Kundmachung
seitens der Stelle, welche die bekämpfte Vorschrift
erlassen hat, angeordnet werden. In anderen Angele-
genheiten entscheidet der Senat im Einzelfall über die
Zweckmäßigkeit einer Kundmachung und deren For-
mulierung.

§ 16
(1) Die Niederschrift über die Verhandlung hat die
Namen der anwesenden Mitglieder des Revisionsse-
nates, die erschienenen Parteien oder Beteiligten und
deren Vertreter, die allfälligen Vertrauenspersonen
sowie die wesentlichen Vorkommnisse der Verhand-
lung, insbesondere die gestellten Anträge zu enthalten.
(2) Die Niederschrift über die Abstimmung hat die
gestellten Anträge mit ihrer wesentlichen Begründung
sowie erforderlichenfalls eine Darstellung des Vor-
gangs bei der Beratung zu enthalten und die Stimm-
führer namentlich aufzuzählen, die für und die gegen
einen Antrag gestimmt haben.
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(3) Dem Entwurf der Entscheidung ist vom Bericht-
erstatter die Anweisung beizufügen, welchen Perso-
nen und Stellen Ausfertigungen zuzustellen und wel-
che sonst erforderlichen Verfügungen zu treffen sind.

§ 17
(1) Der Evangelische Oberkirchenrat A.u.H.B. bestellt
einen Schriftführer und dessen Stellvertreter, die der
Evangelischen Kirche A.B. oder der Evangelischen
Kirche H.B. angehören müssen. Sie sind zur strengs-
ten Verschwiegenheit, insbesondere auch gegenüber
allen kirchlichen Stellen, verpflichtet. Ihre Tätigkeit
vollzieht sich nach Weisungen des Präsidenten/der
Präsidentin und im einzelnen Verfahren nach Weisun-
gen des Berichterstatters. Insbesondere können sie
außer zur Anfertigung der Niederschriften aller Ver-
handlungen und Sitzungen des Revisionssenates auch
zur Unterstützung des Präsidenten/der Präsidentin und
des Berichterstatters herangezogen werden.
(2) Offenkundige Schreib- und Rechenfehler in Ent-
scheidungen hat über Weisung des Präsidenten/der
Präsidentin die Kanzlei des Revisionssenates (§ 48
KVO) zu verbessern.
(3) Die Sammlung und Evidenzhaltung der Erkennt-
nisse erfolgt durch die Kanzlei des Revisionssenates
in Zusammenarbeit mit dem juristischen Kirchenrat/
der juristischen Kirchenrätin.

§ 18
Der Revisionssenat legt der Synode A.B., der Synode
H.B. sowie der Generalsynode im Sinne des Art. 120
KV zu jeder ordentlichen Session einen Tätigkeitsbe-
richt und einen Erfahrungsbericht mit allfälligen An-
regungen gesetzgeberischer oder verwaltungsrechtli-
cher Art vor und erstattet allenfalls erforderliche
Wahlvorschläge im Sinne des Art. 117 Abs. 3 KV.
Eine Gleichschrift leitet er dem Evangelischen Ober-
kirchenrat A.u.H.B. zu.
(Zl. G 02a; 2031/2021 vom 6. Oktober 2021)

195. Datenschutzgesetz – Amtswegige
Berichtigung zu ABl. Nr. 54/2018

Der Amtsblatt-Eintrag Nr. 54/2018 wird anlässlich des
schriftlichen Berichts des Datenschutzsenates der
Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich an die
1. Session der XV. Generalsynode wie folgt amts-
wegig berichtigt:
Die in § 10 Abs. 1 und Abs. 5 Datenschutzgesetz ent-
haltenen Bestimmungen verweisen auf § 8 Daten-
schutzgesetz (anstelle auf § 9 Datenschutzgesetz).
(Zl. G 13; 2133/2021 vom 15. Oktober 2021)

196. Jahresabschluss der Evangelischen
Kirche A.u.H.B. in Österreich 2020

Der vom Evangelischen Oberkirchenrat A.u.H.B. er-
stellte, von der Grant Thornton Austria GmbH als Ab-
schlussprüfer geprüfte und auf Grund eines uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerkes von den Finanz-
ausschüssen A.B. und H.B. genehmigte Jahresab-
schluss 2020 der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in
Österreich, dies nach Anhörung der Abschlussprüfer
am 18. Mai 2021, wird wie folgt veröffentlicht:
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Bestätigungsvermerk
Bericht zum Jahresabschluss
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der

Evangelische Kirche A.u.H.B. in Österreich,
Severin-Schreiber-Gasse 1-3, 1180 Wien,

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der
Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem
Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, ge-
prüft.
Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und
den Grundsätzen kirchlicher Rechnungslegung und
vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens-
und Finanzlage zum 31. Dezember 2020 sowie der
Ertragslage der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in
Österreich für das an diesem Stichtag endende Ge-
schäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichi-
schen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den
Grundsätzen kirchlicher Rechnungslegung.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstim-
mung mit den österreichischen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese
Grundsätze erfordern die Anwendung der Internatio-
nal Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwort-
lichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards
sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von der Evangelischen Kirche
A.u.H.B. in Österreich unabhängig in Übereinstim-
mung mit den österreichischen unternehmensrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir ha-
ben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise bis zum Datum des Bestätigungsver-
merkes ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu die-
nen.
Unsere Verantwortlichkeit und Haftung ist analog zu
§ 275 Abs. 2 UGB (Haftungsregelungen bei der Ab-
schlussprüfung einer kleinen oder mittelgroßen Ge-

sellschaft) gegenüber der Evangelischen Kirche
A.u.H.B. in Österreich und auch gegenüber Dritten mit
insgesamt 2 Millionen Euro begrenzt.
Verantwortlichkeiten des Oberkirchenrates für
den Jahresabschluss
Der Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche
A.u.H.B. in Österreich ist verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses und dafür, dass dieser
in Übereinstimmung mit den österreichischen unter-
nehmensrechtlichen Vorschriften und den Grundsät-
zen kirchlicher Rechnungslegung ein möglichst ge-
treues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich ver-
mittelt. Ferner sind die Mitglieder des Oberkirchenra-
tes verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie
als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-
chen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die
Mitglieder des Oberkirchenrates dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in
Österreich zur Fortführung der Tätigkeit zu beurteilen,
Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung
der Tätigkeit - sofern einschlägig - anzugeben, sowie
dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortfüh-
rung der Tätigkeit anzuwenden, es sei denn, die Mit-
glieder des Oberkirchenrates beabsichtigen, entweder
die Evangelische Kirche A.u.H.B. in Österreich zu li-
quidieren oder die Tätigkeit einzustellen oder haben
keine realistische Alternative dazu.
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsur-
teil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes
Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-
ne in Übereinstimmung mit den österreichischen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die
die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Ab-
schlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung,
falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
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tümern resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflus-
sen.
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung
mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA
erfordern, üben wir während der gesamten Abschluss-
prüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus gilt:
- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken we-

sentlicher falscher Darstellungen aufgrund von do-
losen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss,
planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese
Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultie-
rende wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern re-
sultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-
vollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die
Abschlussprüfung relevanten internen Kontroll-
system, um Prüfungshandlungen zu planen, die
unter den gegebenen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der
Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich ab-
zugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der vom Ober-
kirchenrat angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der vom Oberkir-
chenrat dargestellten geschätzten Werte in der
Rechnungslegung und damit zusammenhängende
Angaben.

- Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit der Anwendung des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch
die Mitglieder des Oberkirchenrates sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die
erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Evangeli-
schen Kirche A.u.H.B. in Österreich zur Fortfüh-
rung der Tätigkeit aufwerfen können. Falls wir die
Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in un-
serem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen
Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr
der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich
von der Fortführung der Tätigkeit zur Folge haben.

- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst
getreues Bild erreicht wird.

Wien, am 28. Juni 2021
Grant Thornton Austria GmbH

Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
Mag. (FH) Michael Szücs

Der Jahresabschluss der Evangelischen Kirche
A.u.H.B. in Österreich kann von allen Evangelischen
sowohl beim Kirchenamt A.B., Severin-Schreiber-
Gasse 3, 1180 Wien, als auch bei jeder Evangelischen
Superintendentur A.B. sowie Evangelischen Oberkir-
chenrat H.B. während der üblichen Amtsstunden ein-
gesehen werden.

Dr. Peter Krömer Johannes Eichinger

(Zl. AW 21d; 1676/2021 vom 18. August 2021)

Kundmachungen des Oberkirchenrates A.B.

197. Jahresabschluss der Evangelischen
Kirche A.B. in Österreich 2020

Der vom Evangelischen Oberkirchenrat A.B. erstellte,
von der Grant Thornton Austria GmbH als Abschluss-
prüfer geprüfte und auf Grund eines uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerkes, nach Anhörung der Ab-

schlussprüfer in der Sitzung des Finanzausschusses
A.B. am 18. Mai 2021 von diesem zur Genehmigung
empfohlene und von der Synode A.B. in ihrer Sitzung
am 4. Juni 2021 genehmigte Jahresabschluss 2020 der
Evangelischen Kirche A.B. in Österreich, wird wie
folgt veröffentlicht:
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Bestätigungsvermerk
Bericht zum Jahresabschluss
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der

Evangelischen Kirche A.B. in Österreich
Severin-Schreiber-Gasse 1-3, 1180 Wien,

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der
Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem
Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, ge-
prüft.
Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und
den Grundsätzen kirchlicher Rechnungslegung und
vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens-
und Finanzlage zum 31. Dezember 2020 sowie der
Ertragslage der Evangelischen Kirche A.B. in
Österreich für das an diesem Stichtag endende Ge-
schäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichi-
schen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den
Grundsätzen kirchlicher Rechnungslegung.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstim-
mung mit den österreichischen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese
Grundsätze erfordern die Anwendung der Internatio-
nal Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwort-
lichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards
sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von der Evangelischen Kirche

A.B. in Österreich unabhängig in Übereinstimmung
mit den österreichischen unternehmensrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben un-
sere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise bis zum Datum des Bestätigungsvermerkes aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.
Verantwortlichkeiten des Oberkirchenrates für
den Jahresabschluss
Der Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche A.B. in
Österreich ist verantwortlich für die Aufstellung des
Jahresabschlusses und dafür, dass dieser in Überein-
stimmung mit den österreichischen unternehmens-
rechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen kirch-
licher Rechnungslegung ein möglichst getreues Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Evan-
gelischen Kirche A.B. in Österreich vermittelt. Ferner
sind die Mitglieder des Oberkirchenrates verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig
erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die
Mitglieder des Oberkirchenrates dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Evangelischen Kirche A.B. in
Österreich zur Fortführung der Tätigkeit zu beurteilen,
Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung
der Tätigkeit - sofern einschlägig - anzugeben, sowie
dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortfüh-
rung der Tätigkeit anzuwenden, es sei denn, die Mit-
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glieder des Oberkirchenrates beabsichtigen, entweder
die Evangelische Kirche A.B. in Österreich zu liqui-
dieren oder die Tätigkeit einzustellen oder haben keine
realistische Alternative dazu.
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsur-
teil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes
Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit den österreichischen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die
die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Ab-
schlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung,
falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflus-
sen.
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung
mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA
erfordern, üben wir während der gesamten Abschluss-
prüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus gilt:
- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken we-

sentlicher falscher Darstellungen aufgrund von do-
losen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss,
planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese
Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultie-
rende wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern re-
sultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-
vollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die
Abschlussprüfung relevanten internen Kontroll-
system, um Prüfungshandlungen zu planen, die
unter den gegebenen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der
Evangelischen Kirche A.B. in Österreich abzuge-
ben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der vom Ober-
kirchenrat angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der vom Oberkir-
chenrat dargestellten geschätzten Werte in der

Rechnungslegung und damit zusammenhängende
Angaben.

- Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit der Anwendung des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch
die Mitglieder des Oberkirchenrates sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die
erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Evangeli-
schen Kirche A.B. in Österreich zur Fortführung
der Tätigkeit aufwerfen können. Falls wir die
Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in un-
serem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen
Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr
der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich von
der Fortführung der Tätigkeit zur Folge haben.

- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst
getreues Bild erreicht wird.

Bericht zum Lagebericht
Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen un-
ternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu prüfen,
ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und
ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen
aufgestellt wurde.
Der Oberkirchenrat ist verantwortlich für die Aufstel-
lung des Lageberichts in Übereinstimmung mit den
österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschrif-
ten.
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit
den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Lageberichts
durchgeführt.
Urteil
Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach den
geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wor-
den und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss.
Erklärung
Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses
gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen Ver-
ständnisses über die Evangelische Kirche A.B. in
Österreich und ihr Umfeld wurden wesentliche feh-
lerhafte Angaben im Lagebericht nicht festgestellt.
Wien, am 28. Juni 2021

Grant Thornton Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und

Steuerberatungsgesellschaft
Mag. (FH) Michael Szücs
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Der Jahresabschluss der Evangelischen Kirche A.B. in
Österreich sowie die diesbezüglichen Prüfberichte der
Abschlussprüfer stehen allen Evangelischen in
Österreich im Kirchenamt A.B. sowie in den Super-
intendenturen A.B. zur Einsicht offen.

Dr. Peter Krömer Johannes Eichinger

(Zl. AW 21d; 1675/2021 vom 18. August 2021)

198. Superintendentialordnung der
Evangelischen Superintendenz A.B.

Niederösterreich – Änderung
Die Superintendentialversammlung der Evangeli-
schen Superintendenz A.B. Niederösterreich hat am

8. Oktober 2021 nachstehende Änderung der Super-
intendentialordnung beschlossen:
1. In § 2 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a einge-

fügt:
„(1a) Dem Superintendentialausschuss gehören
ferner mit beratender Stimme an:
- der/die Fachinspektor/in für den höheren

Schulbereich
- der/die Fachinspektor/in für den Pflichtschul-

bereich“
2. In § 4 wird das Datum „1. Juli 2018“ durch

„1. November 2021“ ersetzt.

(Zl. SUP 08; 2113/2021 vom 14. Oktober 2021)

Personalia

Ordinationen, Ermächtigungen und abgelegte Prüfungen

199. Ordination von Andreas Binder, MTh
Andreas Binder, MTh wurde am 25. September 2021
in der Evangelischen Kirche in Kobersdorf durch
Bischof Mag. Michael Chalupka unter Assistenz
von Pfarrer Matthias Weigold, MTh, Pfarrerin
Mag.a Karoline Rumpler und unter Mitwirkung von
Kuratorin Martina Pauer ordiniert.
(Zl. P 2340; 1986/2021 vom 30. September 2021)

200. Ordination von Eva Blüher, MTh
Eva Blüher, MTh wurde am 5. September 2021 in der
Evangelischen Kirche in Thening durch Super-
intendent Dr. Gerold Lehner unter Assistenz von Pfar-
rerin MMMag.a Alexandra Battenberg und Senior
Mag. Andreas Hochmeir ordiniert.
(Zl. P 2350; 1990/2021 vom 30. September 2021)

201. Ordination von Lic. theol. Norbert Fieten
Lic. theol. Norbert Fieten wurde am 13. Juni 2021
am Schlossplatz Sierning durch Superintendent
Dr. Gerold Lehner unter Assistenz von Senior
Mag. Martin Eickhoff, Pfarrerin Mag.a Gabriele
Neubacher und Pfarrer i.R. Mag. Siegfried
Oberlerchner ordiniert.
(Zl. P 2399; 1988/2021 vom 30. September 2021)

202. Ordination von
MMag.a Dr.in Kerstin Fritz

MMag.a Dr.in Kerstin Fritz wurde am 12. Juni 2021 in
der Evangelischen Auferstehungskirche in Wiener
Neustadt durch Superintendent Mag. Lars
Müller-Marienburg unter Assistenz von Pfarrerin
Mag.a Ulrike Nindler und Senior Mag. Christian Brost
ordiniert.
(Zl. P 2369; 1393/2021 vom 5. Juli 2021)

203. Ordination von Lic. theol. André Manke
Lic. theol. André Manke wurde am 27. Juni 2021 in
der Evangelischen Kirche in Bruck an der Mur durch
Superintendent Mag. Wolfgang Rehner unter Assis-
tenz von Pfarrer Mag. Paul Nitsche ordiniert.
(Zl. P 2400; 1431/2021 vom 6. Juli 2021)

204. Ordination von Mag.a Karoline Rumpler
Mag.a Karoline Rumpler wurde am 12. Juni 2021 in
der Evangelischen Auferstehungskirche in Wiener
Neustadt durch Superintendent Mag. Lars
Müller-Marienburg unter Assistenz von Pfarrerin
Mag.a Anne Tikkanen-Lippl und Pfarrer
MMag. Andreas Fasching ordiniert.
(Zl. P 2201; 1394/2021 vom 5. Juli 2021)
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205. Ordination von Mag.a Anna Vinatzer
Mag.a Anna Vinatzer wurde am 19. September 2021
in der Evangelischen Christuskirche in Meran durch
Bischof Mag. Michael Chalupka unter Assistenz von
Dekan Heiner Bludau, Pastorin Sophie Langeneck und
unter Mitwirkung von Andreas Stefan Liebl, r.k. Ge-
fängnisseelsorger und Pfarrer Martin Krautwurst or-
diniert.
(Zl. P 2295; 1985/2021 vom 30. September 2021)

206. Kirchenmusikalische D-Prüfung
von Dr.in Marie-Luise Doblhofer

Dr.in Marie-Luise Doblhofer hat vor der kirchen-
musikalischen Prüfungskommission des Evangeli-
schen Oberkirchenrates A.u.H.B. am 17. Juli 2021 in
Oberschützen die kirchenmusikalische D-Prüfung mit
gutem Erfolg bestanden.
(Zl. A 13; 1683/2021 vom 18. August 2021)

207. Kirchenmusikalische D-Prüfung
von Verena Liu

Verena Liu hat vor der kirchenmusikalischen
Prüfungskommission des Evangelischen Oberkir-

chenrates A.u.H.B. am 17. Juli 2021 in Oberschützen 
die kirchenmusikalische D-Prüfung mit gutem Erfolg 
bestanden.
(Zl. A 13; 1682/2021 vom 18. August 2021)

208. Kirchenmusikalische D-Prüfung
von Fu Qiao

Fu Qiao hat vor der kirchenmusikalischen Prüfungs-
kommission des Evangelischen Oberkirchenrates
A.u.H.B. am 17. Juli 2021 in Oberschützen die kir-
chenmusikalische D-Prüfung mit gutem Erfolg be-
standen.
(Zl. A 13; 1681/2021 vom 18. August 2021)

209. Kirchenmusikalische D-Prüfung
von Irene Ranner

Irene Ranner hat vor der kirchenmusikalischen
Prüfungskommission des Evangelischen Oberkir-
chenrates A.u.H.B. am 17. Juli 2021 in Oberschützen
die kirchenmusikalische D-Prüfung mit gutem Erfolg
bestanden.
(Zl. A 13; 1669/2021 vom 16. August 2021)

Stellenausschreibungen A.B.

210. Ausschreibung einer Stelle einer
Kirchenrätin/eines Kirchenrates für Bildung
Mit Besetzung zum 1. März 2022 schreibt der Evan-
gelische Oberkirchenrat A.B. die Stelle einer Kirchen-
rätin/eines Kirchenrates für Bildung (m/w/d) mit
Amtssitz im Evangelischen Kirchenamt, 1180 Wien
aus. Die Kirchenrätin/der Kirchenrat leitet selbststän-
dig die Bildungsabteilung der Landeskirche. Die Zu-
ordnung innerhalb der Kirchenleitung erfolgt durch
die Geschäftsordnung des Oberkirchenrates A.u.H.B.
Aufgabenfelder:
Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der
kirchlich verantwortlichen Tätigkeitsfelder im Bil-
dungsbereich der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in
Österreich:
- Elementarpädagogische Einrichtungen
- Evangelische Schulen
- Religionsunterricht
- Erwachsenenbildung
Planung, Steuerung und nötige Verwaltung der Bil-
dungstätigkeiten; Qualitätsentwicklung des Bildungs-
bereichs; Zusammenarbeit mit Partnern und Stake-
holdern (Schulämter, Schulerhalter, Ministerien, Öku-
mene etc.).
Voraussetzungen für die Bewerbung:
Abgeschlossenes (religions-)pädagogisches, theologi-
sches oder Lehramtsstudium; ausgeprägte kommuni-

kative und Entscheidungskompetenz; einschlägige
Berufserfahrung.
Besondere Erfordernisse:
Mitgliedschaft in einer evangelischen Kirche; Bereit-
schaft, Kirchenleitung mitzugestalten; klares (religi-
ons-)pädagogisches Profil neben hohem Sachver-
stand; Zusammenarbeitsbereitschaft mit den kirchli-
chen Aus- und Fortbildungseinrichtungen; Reisebe-
reitschaft.
Eine genaue Stellenbeschreibung wird auf Anfrage
gerne zugesandt.
Die Entlohnung erfolgt für weltliche Dienstnehmer/
innen nach der kirchlichen Mindestgehälter-Verord-
nung (ABl. Nr. 4/2021). Die Einstufung erfolgt nach
der Qualifikationsstufe V unter Berücksichtigung an-
rechenbarer Vordienstzeiten. Es besteht die Bereit-
schaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Er-
fahrung. Für geistliche Amtsträger/innen gilt die kol-
lektivvertragliche Regelung (ABl. Nr. 54/2021).
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen sind zu
richten an den Evangelischen Oberkirchenrat A.B.,
Severin-Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien; E-Mail:
bewerbung@evang.at.
Auskünfte erteilt Oberkirchenrat Mag. Karl
Schiefermair, E-Mail: okr-bildung@evang.at Tel:
0699 188 77 003 oder 059 1517 00 300.
(Zl. PRÄS 02; 2064/2021 vom 11. Oktober 2021)
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Bestellungen und Zuteilungen A.B.

211. Bestellung von Andreas Binder, MTh
Andreas Binder, MTh wurde gemäß § 28 Abs. 5
WahlO und § 19 Abs. 1 Z 2 OdgA zum Dienst eines
Pfarrers auf die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarr-
gemeinde A.B. Kobersdorf bestellt und mit Wirkung
vom 1. September 2021 in diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 2340; 2008/2021 vom 4. Oktober 2021)

212. Bestellung von Eva Blüher, MTh
Eva Blüher, MTh wurde gemäß § 19 Abs. 1 Z 4 OdgA
zum Dienst einer Pfarrerin auf die Pfarrstelle der
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Thening zugeteilt
und mit Wirkung vom 1. September 2021, befristet bis
31. August 2023, in diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 2350; 1948/2021 vom 23. September 2021)

213. Bestellung von Mag. Christian Graf
Mag. Christian Graf wurde gemäß § 34 OdgA zum
Pfarrer auf die 100-%-Pfarrstelle mit Schwerpunkt am
Landeskrankenhaus/Universitätsklinikum Graz be-
stellt und mit Wirkung vom 1. September 2021 in die-
sem Amt bestätigt. Die Pfarrstelle ist dem Verband der
Evangelischen Anstaltsseelsorge in Graz zugeteilt.
(Zl. P 1829; 2073/2021 vom 12. Oktober 2021)

214. Bestellung von
Dipl.-Theol.in Bettina Növer

Dipl.-Theol.in Bettina Növer wurde gemäß § 14
Abs. 3 Z 4 der Ordnung der Evangelischen Jugend
Österreich, § 4 der Ordnung für die landeskirchliche
Stelle einer Jugendpfarrerin/eines Jugendpfarrers für
Österreich sowie § 19 Abs. 1 Z 1 OdgA nach erfolgter
Wahl zur Jugendpfarrerin für Österreich bestellt und
mit Wirkung vom 1. November 2021, befristet bis
31. August 2022, in diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 2436; 2022/2021 vom 6. Oktober 2021)

215. Bestellung von Mag. Gregor Schmoly
Mag. Gregor Schmoly wurde gemäß § 26 und § 30
OdgA, gemeinsam mit seiner Ehefrau Pfarrerin
Mag.a Sabine Schmoly, im Umfang von je 50 % zum
Dienst eines Pfarrers auf die weitere nicht mit der
Amtsführung verbundene Pfarrstelle der Evan-
gelischen Pfarrgemeinde A.u.H.B. Klagenfurt-
Johanneskirche zugeteilt und mit Wirkung vom
1. September 2021, befristet bis 31. August 2027, in
diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 2266; 1974/2021 vom 28. September 2021)

216. Bestellung von Mag.a Sabine Schmoly
Mag.a Sabine Schmoly wurde gemäß § 26 und § 30
OdgA, gemeinsam mit ihrem Ehemann Pfarrer
Mag. Gregor Schmoly, im Umfang von je 50 % zum
Dienst einer Pfarrerin auf die weitere nicht mit der
Amtsführung verbundene Pfarrstelle der Evan-
gelischen Pfarrgemeinde A.u.H.B. Klagenfurt-
Johanneskirche zugeteilt und mit Wirkung vom
1. September 2021, befristet bis 31. August 2027, in
diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 2202; 1976/2021 vom 28. September 2021)

217. Bestellung von Mag.a Anna Vinatzer
Mag.a Anna Vinatzer wurde gemäß § 33 Abs. 1 OdgA
zum Dienst einer Pfarrerin auf die nicht mit der Amts-
führung verbundene Pfarrstelle der Evangelischen
Pfarrgemeinde A.B. Wien-Floridsdorf zugeteilt und
mit Wirkung vom 1. September 2021, befristet bis
31. August 2026, in diesem Amt bestätigt.
(Zl. P 2295; 1946/2021 vom 23. September 2021)

Todesfälle

Der Herr über Leben und Tod hat Herrn
Pfarrer i.R. Mag. Kilian Sindler

geboren am 3. Mai 1933 in Olmütz/Slowakei, am Montag, den 8. März 2021 in Kittsee, im 89. Lebensjahr zu
sich in die Ewigkeit berufen.
Für seinen Dienst in unserer Kirche danken wir Gott und drücken seiner Familie unsere Anteilnahme aus.
Die Würdigung des Lebens und Wirkens von Pfarrer i.R. Mag. Kilian Sindler findet sich im Amtsblatt 1994
auf Seite 98 anlässlich seines Übertritts in den Ruhestand.

(Zl. P 1011; 2127/2021 vom 14. Oktober 2021)
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Mitteilungen

218. Kollektenaufruf für den
2. Sonntag im Advent, 5. Dezember 2021:

Evangelisches Studentenheim
Wilhelm-Dantine-Haus

In schöner Tradition erbitten wir wieder eine gesamt-
kirchliche Kollekte für das Evangelische Studieren-
denheim „Wilhelm-Dantine-Haus“ in Wien.
Dieses Haus mit seiner über 100-jährigen Geschichte
bleibt ein wichtiger und unverzichtbarer Beitrag und
eine notwendige Hilfestellung für die Ausbildung Ih-
rer zukünftigen Pfarrer/innen, Religionslehrer/innen,
Gemeindepädagog/inn/en sowie für Studierende aller
Fachrichtungen aus Ihren Gemeinden und setzt ein
bedeutendes evangelisches Lebenszeichen im groß-
städtisch-studentischen Umfeld.
Das Leben in diesem Haus ist vor allem geprägt durch
seine starke Gemeinschaft, in die die Bewohner/innen
ihre Begabungen einbringen. So feiern sie gemeinsam
mit der geistlichen Leitung Gottesdienste, singen im
hauseigenen Chor, musizieren in der Band, spielen
Theater und vieles mehr. In der Corona-Krise bemü-
hen wir uns, verantwortbar Gemeinschaft zu bleiben,
immer angepasst an die Rahmenbedingungen.
Ihre Kollekte erbitten wir in erster Linie für die not-
wendig zu vergebenden Wohnstipendien, die es Stu-
dierenden, die nicht das nötige Geld haben, ermögli-
chen sollen, in unserem Haus zu wohnen und ihr Stu-
dium zielgerichtet abzuschließen. Leider werden es
immer mehr, die um ein solches Stipendium ansuchen
müssen. Darüber hinaus werden mit diesem Geld An-
schaffungen für die Bibliothek und für die Ausstattung
der Gemeinschaftsräumlichkeiten getätigt.
Vielen Dank!
(Zl. KOL 16; 2087/2021 vom 13. Oktober 2021)

219. Predigttexte Kirchenjahr 2021/2022
Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. empfiehlt für
das neue Kirchenjahr die Predigttexte nach der
„Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder“ laut
Beschluss der Synode A.B. vom 16. Juni 2018 (ABl.
Nr. 118/2018), beginnend mit dem 1. Adventsonntag
am 28. November 2021, die Reihe IV.
(Zl. A 40; 2014/2021 vom 5. Oktober 2021)

220. Kirchenbeitragseingänge
Jänner bis September 2021

mit Vergleichszahlen aus 2020 samt Sup.-Anteilen
und Einhebegebühren

2021 2020
Superintendenz EUR
Burgenland 2.488.490,20 2.341.872,10
Kärnten 3.309.479,25 3.215.428,38
Niederösterreich 2.918.630,29 2.823.064,88
Oberösterreich 3.879.682,31 3.638.012,67
Salzburg-Tirol 2.626.000,54 2.534.228,17
Steiermark 3.250.323,70 3.166.376,26
Wien 4.015.469,15 4.005.173,03

22.488.075,43 21.724.155,49

Steigerung 2021 gegenüber 2020:
3,52 % (21.724.155,49)

(Zl. KB 06; 2139/2021 vom 18. Oktober 2021)
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Terminevidenz regionaler und überregionaler Veranstaltungen
Um die Planung von Veranstaltungen zu erleichtern und um Terminkollisionen möglichst zu vermeiden, ist
beim Presseamt der Evangelischen Kirche eine zentrale Terminevidenz eingerichtet. Alle regionalen und über-
regionalen Veranstaltungen wie Gemeindetage, Pfarrkonferenzen, Superintendentialversammlungen und dgl.
– auch solche, die mehr für den kircheninternen Bereich gelten – sind dem Presseamt mitzuteilen. Ebenso kann
telefonisch, per Fax oder über Internet abgefragt werden, ob an einem bestimmten Tag bereits Veranstaltungen
geplant sind.

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden – Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen – Geschäfts-
stücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen – Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäfts-
stück ist unzulässig – In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) anführen – Fristen beachten
(Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, Seelenstandsbericht usw.)
Wir ersuchen alle Glaubensgeschwister, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und

Todesfälle evangelischer Glaubensgeschwister dem Pfarramt mitzuteilen.
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